
 
 
 

Rettungsdienstschule Saar gGmbH 
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 

 
 
 

Schriftliche Aufforderung zur Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses nach § 30a Abs. 2 BZRG 

 
 

Hiermit wird bestätigt, dass die Rettungsdienstschule Saar gGmbH die persönliche Eignung 
von Personen, die beruflich bzw. neben/-ehrenamtlich Tätigkeiten im Rettungsdienst 
(Notfallrettung und Krankentransport) wahrnehmen, durch Einsichtnahme in ein erweitertes 
Führungszeugnis gem. § 30a Abs. 1 Nr. 2 b BZRG zu überprüfen hat. 
 
 
 
Antragsteller 
 

Name, Vorname  

geboren am  

Geburtsort  

Anschrift  

 
 
ist hiermit aufgefordert ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a BZRG zum Zwecke der 
Ausbildung/Tätigkeit im Rettungsdienst vorzulegen. 
 
Wir bitten um umgehende Übermittlung an den Antragsteller, da im Vorfeld des Ausbildungs- 
bzw. mit Tätigkeitsbeginn das erweiterte Führungszeugnis im Original in der 
Rettungsdienstschule Saar vorgelegt werden muss. 
 
 
 
 
 
 
  
Saarbrücken, den _  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informationen 
 
 
 
zum Antrag und zum weiteren Vorgang zur Erlangung des erweiterten Führungszeugnisses 
sind im Internet unter 
 
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/ZentraleRegister/Fuehrungszeugnis/Fuehrungs
zeugnis_node.html 
 
nachzulesen. 
 
Auszug 

Ein „erweitertes Führungszeugnis“ wird nach § 30 a Abs. 1 BZRG erteilt, wenn dies in gesetzlichen 
Bestimmungen vorgesehen ist, oder wenn das Führungszeugnis für die Prüfung der persönlichen Eignung nach § 
72 a des 8. Buchs Sozialgesetzbuch, eine sonstige berufliche oder ehrenamtliche Beaufsichtigung, Betreuung, 
Erziehung oder Ausbildung Minderjähriger oder eine Tätigkeit benötigt wird, die in vergleichbarer Weise geeignet 
ist, Kontakt zu Minderjährigen aufzunehmen.  

Bei der Antragstellung ist eine schriftliche Aufforderung der Stelle vorzulegen, die das "erweiterte 
Führungszeugnis" verlangt und in der diese bestätigt, dass die Voraussetzungen des § 30a Abs. 1 BZRG für die 
Erteilung eines solchen Führungszeugnisses vorliegen. Bei Selbständigen reicht die Bescheinigung der Antrag 
stellenden Person aus. 

Von einem regulären Führungszeugnis unterscheidet sich das "erweiterte Führungszeugnis" hinsichtlich seines 
Inhalts. Im Interesse der Resozialisierung des Verurteilten bestimmt § 32 Abs. 2 BZRG, dass in den dort 
aufgeführten Fällen im Register eingetragene Entscheidungen nicht in ein Führungszeugnis aufgenommen 
werden. Ausgenommen von dieser Privilegierung sind generell Verurteilungen wegen einer Sexualstraftat nach 
den §§ 174 bis 180 oder § 182 des Strafgesetzbuchs (StGB). Verurteilungen wegen weiterer Sexualdelikte (§§ 
180 a, 181 a, 183 bis 184g StGB) oder nach den für den Schutz von Kindern und Jugendlichen ebenfalls 
besonders relevanten Straftatbeständen der §§ 171, 225, 232 bis 233 a, 234, 235 oder 236 StGB sind bei 
Vorliegen einer der Ausnahmen des § 32 Abs. 2 Nr. 3 bis 9 BZRG dagegen nicht in ein Führungszeugnis 
aufzunehmen, es sei denn, es wird ein „erweitertes Führungszeugnis“ beantragt. In diesem Fall sind 
Verurteilungen wegen der genannten Straftatbestände ungeachtet der Ausnahmeregelungen des § 32 Abs. 2 
BZRG aufzuführen.  

Jeder Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat, wird gemäß § 30 BZRG auf Antrag ein Führungszeugnis über 
den sie betreffenden Inhalt des Registers erteilt (Führungszeugnis). Dieses kann für eigene Zwecke 
(Privatführungszeugnis) oder zur Vorlage bei einer deutschen Behörde erteilt werden. Das Führungszeugnis ist 
durch die betroffene Person persönlich unter Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses bei der örtlichen 
Meldebehörde oder über das Online-Portal des Bundesamts für Justiz (siehe Frage 2) zu beantragen. Personen, 
die von der Meldepflicht befreit oder ohne festen Wohnsitz sind, können ihren Führungszeugnisantrag bei der 
Meldebehörde stellen, in deren Bezirk sie sich gewöhnlich aufhalten. Wird die betroffene Person gesetzlich 
vertreten (z. B. Minderjährige), ist auch die Vertretungsperson antragsberechtigt. Bei Geschäftsunfähigkeit der 
betroffenen Person ist nur ihr gesetzlicher Vertreter antragsberechtigt. Die gesetzliche Vertretungsperson hat bei 
der Antragstellung ihre Vertretungsmacht nachzuweisen. Eine Bevollmächtigung zur Antragstellung ist nicht 
möglich. Das Führungszeugnis wird durch das Bundesamt für Justiz ausgestellt. Ein Privatführungszeugnis 
übersendet das Bundesamt für Justiz nur an die antragstellende Person. Ein Führungszeugnis zur Vorlage bei 
einer deutschen Behörde wird der betreffenden Behörde durch das Bundesamt für Justiz unmittelbar übersandt. 
Neben der persönlichen Antragstellung bei der Meldebehörde kann das Führungszeugnis dort auch schriftlich 
beantragt werden. In diesem Fall sind in dem formlosen Antragsschreiben an das Einwohnermeldeamt auch die 
Personendaten (Geburtstag, Geburtsname, evtl. abweichender Familienname, Vorname/n, Geburtsort, 
Staatsangehörigkeit, Anschrift) anzugeben. Die Unterschrift auf dem Antragsschreiben muss amtlich oder 
öffentlich beglaubigt sein. Soweit nicht bereits aus der Beglaubigung der Unterschrift ersichtlich, muss die 
Richtigkeit der Daten nachgewiesen werden. Es wird empfohlen, sich vor der schriftlichen Antragstellung mit der 
zuständigen Meldebehörde auch wegen der Gebührenbegleichung in Verbindung zu setzen. Die Antrag stellende 
Person hat zudem die Möglichkeit, sich das Privatführungszeugnis direkt beim Bundesamt für Justiz aushändigen 
zu lassen. Dies geschieht unter Vorlage des bei der Meldebehörde aufgenommenen und ausgehändigten 
Originalantrags sowie eines Lichtbildausweises. Eine Aushändigung kann nicht erfolgen, wenn ein Europäisches 
Führungszeugnis gemäß § 30b BZRG zu erteilen ist, d. h., wenn die Antrag stellende Person – neben oder 
anstatt der deutschen – die Staatsangehörigkeit eines oder mehrerer anderer EU-Mitgliedstaaten besitzt. 
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Merkblatt  
zur Erhebung von Gebühren für das Führungszeugnis  

 
(Stand: 13. März 2023) 

I. Grundsatz 

Die Erteilung eines Führungszeugnisses ist nach Nummer 1130 der Anlage zu § 4 Absatz 1 
des Gesetzes über Kosten in Angelegenheiten der Justizverwaltung - JVKostG - grundsätz
lich gebührenpflichtig. Die Gebühr beträgt derzeit 13 €. Sie wird bei der Antragstellung erho
ben. 

II. Gesetzlich geregelte Ausnahmen 

Die Gebührenpflicht gilt nach der Vorbemerkung zu Hauptabschnitt 1, Register- und Grund
buchangelegenheiten, Abschnitt 3, Bundeszentral- und Gewerbezentralregister, der Anlage 
zu § 4 Absatz 1 JVKostG nicht, wenn ein Führungszeugnis zur Ausübung einer ehrenamtli
chen Betreuung (§ 19 Abs. 1, § 21 BtOG) oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit benötigt wird, 
die für eine gemeinnützige Einrichtung, für eine Behörde oder im Rahmen eines der in § 32 
Abs. 4 Nr. 2 Buchstabe d EStG1  genannten Dienste ausgeübt wird. Das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen ist nachzuweisen. 

III. Ermessensentscheidungen nach § 10 JVKostG 

Über die gesetzliche Gebührenbefreiung hinaus kann das Bundesamt für Justiz gemäß § 10 
JVKostG auf Antrag ausnahmsweise, wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Ver
hältnisse des Zahlungspflichtigen (Mittellosigkeit) oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten 
erscheint (besonderer Verwendungszweck), die Gebühr ermäßigen oder von der Erhebung 
der Kosten absehen. 

IV. Verfahren, wenn das Führungszeugnis  
bei der Meldebehörde beantragt wird. 

In den Fällen, in denen ein Antrag auf Gebührenbefreiung gestellt wird (vgl. oben III.), ist zu
nächst von der Erhebung der Gebühr abzusehen. Der Antrag auf Befreiung von der Gebühr 
ist von der Meldebehörde in den elektronisch an die Registerbehörde zu übermittelnden 
Antrag auf Erteilung des Führungszeugnisses aufzunehmen. Die Meldebehörde gibt bei 

                                                

1  Freiwilliges soziales Jahr 

Freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstgesetzes 
Freiwilligenaktivität im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2018/1475 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 zur Festlegung des rechtlichen Rahmens des Europäi
schen Solidaritätskorps sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 
1293/2013 sowie des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU (ABI. L 250 vom 4.10.2018, S. 1) 
Ein anderer Dienst im Ausland im Sinne von § 5 des Bundesfreiwilligengesetzes 
Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst "weltwärts" im Sinne der Förderleitlinie des Bundesministeriums für wirt
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom 1. Januar 2016 
Freiwilligendienst aller Generationen im Sinne von § 2 Absatz 1a des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
Internationaler Jugendfreiwilligendienst im Sinne der Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend vom 25. Mai 2018 (GMBI S. 545) 
Bundesfreiwilligendienst im Sinne des Bundesfreiwilligengesetzes 
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Übermittlung des Antrags an, ob die Mittellosigkeit der antragstellenden Person oder der be
sondere Verwendungszweck bestätigt werden kann. 

Im Interesse eines möglichst geringen Verwaltungsaufwands bei der Prüfung von Gebühren
befreiungsanträgen sollen die Anforderungen an den Nachweis der Mittellosigkeit möglichst 
geringgehalten werden. Wird die Gebührenbefreiung wegen des besonderen Verwendungs
zwecks beantragt, ist dieser nachzuweisen. 

Liegen die Voraussetzungen des Verzichts auf die Gebührenerhebung nicht vor, ist die an
tragstellende Person durch die Meldebehörde darauf hinzuweisen, dass der Antrag auf 
Gebührenbefreiung keine Erfolgsaussicht hat und durch die weitere Bearbeitung eines 
solchen Antrags die Erteilung des Führungszeugnisses erheblich verzögert werden 
kann. Hält die antragstellende Person den Antrag gleichwohl aufrecht, ist der Antrag 
auf Erteilung eines Führungszeugnisses einschließlich des Antrags auf Gebührenbe
freiung in Papierform an das Bundesamt für Justiz, Sachgebiet IV 41, 53094 Bonn, zur 
Entscheidung zu übersenden. 

V. Verfahren, wenn das Führungszeugnis  
online beim Bundesamt für Justiz beantragt wird. 

Während des Online-Verfahrens wird abgefragt, ob ein Antrag auf Befreiung von der Gebühr 
gestellt werden soll. Es wird ein entsprechendes Formular zur Verfügung gestellt, das ausge
füllt, unterschrieben, eingescannt und als Datei hochgeladen werden muss. Ergänzend ist 
ein Nachweis über das Vorliegen eines Grundes für die Gebührenbefreiung zu erbringen. 
Über den Antrag wird unmittelbar beim Bundesamt für Justiz entschieden; erforderlichenfalls 
wird die antragstellende Person aufgefordert, fehlende Nachweise zu erbringen. 

VI. Einzelfälle 

Mittellosigkeit Gebührenbefreiung Ja/Nein 
Bezug von Bürgergeld Ja 
Bezug von Sozialhilfe Ja 
Bezug des Kindergeldzuschlags nach § 6 a des Bundeskin
dergeldgesetzes 

Ja 

Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge
setz 

Ja 

Schülerinnen/Schüler, Studierende, Auszubildende Es kommt auf die Einkommensver
hältnisse der antragstellenden Per
son im Einzelfall und ggfs. auf die 
Einkommensverhältnisse möglicher 
unterhaltsverpflichteter Personen an 

Schülerinnen/Schüler, Studierende, Auszubildende, die 
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) erhalten 

Ja 

 

Besonderer Verwendungszweck Gebührenbefreiung Ja/Nein 
Ehrenamtliche Tätigkeit, die die Voraussetzungen der o. g. 
Vorbemerkung nicht erfüllt 

Einzelfallentscheidung 

Vollzeitpflegepersonen Ja 
Haupt- oder nebenamtliche berufliche Tätigkeit bei einer 
gemeinnützigen Einrichtung 

Nein 

Adoption Nein 
Freiwilliger Wehrdienst Nein 
Praktika im Rahmen der/des schulischen sowie  
beruflichen Ausbildung/Studiums 

Nein 

Tagespflegepersonen  
(z. B. Tagesmütter, entgeltliche Kinderbetreuung) 

Nein 
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